
9.  Kontrollstellen 

Die erworbene Startkarte ist auf der Strecke mitzuführen und an den Kontrollstellen zur 
Kennzeichnung persönlich vorzulegen. Teilnehmer mit mehreren Startkarten oder, wenn 
Name und Adresse nicht ausgefüllt sind, werden zurückgewiesen. 

 

10. Verpflegung 

Jeder Teilnehmer mit gültiger IVV-Startkarte erhält im Berggasthaus Ziegelbachhütte 
(Verpflegungs- / Kontrollpunkt, kleine Strecke) oder im Alpengasthof Schwand 
(Verpflegungs- / Kontrollpunkt, Normalstrecke)   kostenlos heißen Tee nach Wahl. Im 
Oberstdorf Haus hat das "Cafe am Dorfbrunnen" für Sie geöffnet! 

 

11. IVV-Wertung 

 Der IVV-Wertungsstempel wird nach absolvierter Strecke nur bei persönlicher Vorlage und 
namentlicher Übereinstimmung von Startkarte und Wertungsheft erteilt, wenn alle 
Streckenkontrollstempel vorhanden sind. Die Veranstaltung wird gemäß den 
Vergaberichtlinien für das Internationale Volkssportabzeichen gewertet. Teilnehmer mit 
mehreren Startkarten werden zurückgewiesen. Der IVV-Wertungsstempel wird 
ausschließlich in verbandseigene Wertungshefte vergeben. Für jede Veranstaltung gibt es 
nur einen IVV-Teilnahmewertungsstempel. Wird die Strecke mehrmals absolviert, ist 
jeweils eine eigene Startkarte erforderlich. In das IVV-Wertungsheft (Kilometerwertung) 
wird bei allen Teilnehmern die tatsächlich zurückgelegte Strecke eingetragen. 

  

12. Der Sanitätsdienst erfolgt gemäß den kommunal- und landesgesetzlichen Bestimmungen. 

 BRK Oberstdorf. 

 

13. Name und Anschrift des Verantwortlichen für die Veranstaltung: 

 Moritz Zobel 

 Tourist-Information im Oberstdorf Haus 

 Prinzregenten-Platz 1 

 87561 Oberstdorf 

 

14. Auskunft 

 Moritz Zobel, Tel: 08322/700-200; Fax: -236; E-Mail: zobel@oberstdorf.de 

  

15. Wichtige Hinweise 

 Werbung für Veranstaltungen, die für das Internationale Volkssportabzeichen gewertet 
werden, sind auf dem Start- und Zielgelände erlaubt. Gewerbliche Verkaufsstände Dritter 
sind nur zulässig, soweit sie für die Gemeinnützigkeit des Veranstalters unschädlich sind. 
Abfälle bitte nur in die bereitgestellten Abfallbehälter werfen. Bei der Überquerung bzw. der 
Benutzung von Straßen ist die StVO zu beachten.  Wegen Tollwutgefahr sind Tiere an der 
Leine zu führen. Rauchen ist im Wald verboten. 

 Bei Schnee und Eis werden die Wanderwege nicht gestreut oder geräumt.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veranstalter:  
Tourismus Oberstdorf 

TSV 1888  Turn- und Sportverein Oberstdorf  
 

Verantwortlich: 
Moritz Zobel 

Oberstdorf Haus 
Prinzregenten-Platz 1 

87561 Oberstdorf 

Tel. 08322 700-200 
Fax 08322 700-236 

Email: zobel@oberstdorf.de 
 

Schirmherr: 
Dr. Silvia Nolte 

Tourismusdirektorin

 

2. Wintervolkswandertag 
 

    Sonntag, 14.03.2010 
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So kommen Sie nach Oberstdorf:  
 
Anreise: 
Mit der Bahn: tägl. von Würzburg, München, Lindau über Immenstadt im Allgäu nach Oberstdorf. 
Mit dem Auto: von A7 oder B12 über B19 Waltenhofen, Sonthofen nach Oberstdorf. 
 
Parken:  
an den Parkplätzen P1 (Busse) und P2 am Ortseingang.  
Parkscheingebühr wird  bei Anmeldung zum Wintervolkswandertag im Oberstdorf Haus zurück 
erstattet 
 
Parkplatz –Oberstdorf Haus: 
 

Ortsbus bis Marktplatz gegen Vorlage des Parktickets kostenlos. 
Strecke Parkplatz bis Oberstdorf Haus zu Fuß ca. 10 bis 15 Gehminuten, 
bitte der Beschilderung (Ortszentrum, Oberstdorf Haus) folgen. 
 

 

Liebe Wanderfreunde! 

Wandern ist in – Das beweisen rund 34 Millionen Deutsche, die, 

neuen Studien zufolge, regelmäßig zu Fuß unterwegs sind und so 

aktive Erholung suchen. Die Fortbewegung auf Schusters 

Rappen macht den Kopf frei, lässt die Gedanken zur Ruhe 

kommen und verschafft unvergessliche Naturerlebnisse. Und 

davon hat Oberstdorf eine Menge zu bieten – vor allem im Winter. 

 
 

Grußwort der Schirmherrin 

Herzlichst Ihre  

Dr. Silvia Nolte 
Tourismusdirektorin 

Auf gut geräumten Winterwanderwegen können Sie die weiße Pracht genießen und sich von 

den Allgäuer Alpen verzaubern lassen. Der 3. Volkswandertag bietet Ihnen eine gute 

Möglichkeit, die verschneiten Berge, zugefrorene Seen, eisige Bäche und überzuckerte 

Wiesen zu entdecken. Lassen Sie sich in den Bann der schönen Oberstdorfer Landschaft 

ziehen und erleben Sie einen abwechslungsreichen Wandertag sowie einen unvergesslichen 

Aufenthalt in Oberstdorf! 

Veranstaltungsablauf 

 
1. Teilnahme 

 Die Veranstaltung wird für das Internationale Volkssportabzeichen ohne Sollzeiten 
gewertet und nach den Richtlinien des Deutschen Volkssportverbandes e.V. (DVV) im IVV 
durchgeführt. Mit der Meldung zu dieser Veranstaltung erkennt der Teilnehmer die 
Richtlinien des DVV an. Er verpflichtet sich, die sportlichen und Umwelt schützenden 
Grundsätze einzuhalten.  

 

2. Start und Ziel 

 Oberstdorf Haus, Prinzregenten-Platz 1, 87561 Oberstdorf 

 

3. Startzeit 

 09.30 Uhr bis 13.00 Uhr 

 Zielschluss: 16.00 Uhr 

 

4. Streckenlänge 

 Kurze Strecke 6km      Standartstrecke 11km  

  

5. Startgebühr 

 1,50 € für Teilnehmer, die den IVV-Wertungsstempel erwerben wollen, der für das Inter-
nationale Volkssportabzeichen gewertet  wird. 

 

6.  Voranmeldung und Gruppenmeldung 

 Einzelmeldungen:   unter Angabe von Name und Adresse bei 

                Moritz Zobel, Tel: 08322/700-200; zobel@oberstdorf.de 

         Gruppenanmeldungen:  bitte senden Sie bis spätestens 28. Februar 2010                            

     eine Auflistung der Teilnehmer an zobel@oberstdorf.de 

 

7. Nachmeldung 

 Nachmeldung am Start möglich. 

                                    

8. Versicherungen 

 Die Veranstaltung ist über den DVV gegen Haftpflichtansprüche Dritter versichert. Der 
Versicherungsschutz erstreckt sich auf das Start- und Zielgelände und die markierten 
Strecken. Es besteht eine Unfallversicherung für Teilnehmer. Hierbei gilt der 
Versicherungsschutz für Unfälle, die sich während der Veranstaltung auf den markierten 
Strecken ereignen, sofern der Teilnehmer im Besitz einer gültigen, mit Namen und 
vollständiger Adresse versehenen Startkarte ist. Eine Haftung bei Unfällen außerhalb der 
markierten Strecke ist ausgeschlossen. Die Versicherungsleistungen und der Meldebogen 
liegen beim Veranstalter vor.  


